
Ausschlussfristen 
 
Tarifliche Ansprüche aus den Tarifverträgen zur Regelung der Kurzarbeit, die in unmittelbarem Zu-

sammenhang mit der Kurzarbeit stehen und die bis spätestens 31.12.2021 fällig geworden sind, wird 

das LBV auch außerhalb der tariflichen Ausschlussfrist nachgewähren.  

 

Hierfür ist erforderlich und ausreichend, dass die/der Beschäftigte etwaige bestehende Ansprüche 

bis spätestens 30.06.2022 einmalig geltend macht. Es genügt die Textform und Sie können dafür 

gern die Nachrichtenfunktion in unserem Kundenportal nutzen. 

 


